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öffentlichen bauten notwenbig fein wirb, hat ber 9Re=

gterungsrat ein auf eine längere ßeßbauer gefjenbeS

Sauprogramm bem KantonSrat norgelegt. ®iefeS Sro»
gramm ijat im allgemeinen bte 3uftimmung beS Kantons»
rateS erfahren unb enthält für bie erfie Sauperiobe
ÜBorfdjtäge für ben Sau einer 3entralbibtiotï)eï in 3ürt<h,
eine ©rweiterung ber ©pitalanftalten in 9Binterthur,
2IuSbau ber grauenïliniî in ßürid^ unb ©rrichtung
neuer UnterïunftSrâume für bie Serforgten in Sî^etnau.

gfir ben SluSbau ber grauenïliniî in 3ütid) roerben
750,000 gr. »erlangt. ®ie ganzen Soften belaufen fid)
auf 1,190,000 gr. ; allein eS befteht ein mit ber ©tabt
3ürid) abgefdjloffener unb non ben ©timmberechtigten
ber ©tabt bereits am 24. ©eptember 1911 genehmigter
Settrag, wonach bte ©tabt an bie Saufoften einen Sei»

trag oon 440,000 g*, leiftet, fo bafj p Saften beS

KantonS nodh bie erstgenannte ©umme übrig bleibt. ®te
grequenj ber fantonalen grauenflinit in 8mih ift in
ben plp fahren non 1903 bis 1912 non 1961 auf
2754 geftiegen, übetbieS hat bie ©tabt 3iWh m tier
legten 3eit bte unentgeltliche ©eburtSßilfe eingeführt, fo
bafj bie Seiftungsfäbigfett ber oorhanbenen Solalitäten
an ihrer äufjerften "©reme angelangt ift. @S foH nun
in nörbtidjer Stiftung neben baS befiehenbe grauenïliniî»
gebäube unb in bireïter Serbinbung ein 9teubau errichtet
werben, ungefähr in ber ©röfje beS alten, oon einfacher
Konftrultibn unb Slrchiteftur, aber nach ber inneren
SluSftattung bem ^eutigen ©tanb tes KranïenhausbaueS
angepaßt unb, weil bie grauenïliniî zugleich als |>ilfS=
anftatt ber llnioerfität p bienen hat, mit etnem fpörfaal
für bie ©lubierenben. ®a fobann bie @rweiterung ber
grauenîlinit eine bebeutenbe Steigerung beS SetriebS

pr golge haben wirb, fo werben bie Küdjenräunte, baS

9Bafh» unb KeffelfiauS ebenfalls nicht mehr ausreichen.
®ie Küd)e foß baher aus bem bisherigen Kranïent)auS
entfernt unb in etnen befonberen Sau tjtnter ber alten
grauenïliniî, ber burd) einen gebedten ®ang mit bem
^auptgebäube oerbunben ift, untergebracht werben. ®aS
befiehenbe 3ßafd)hauS unb baS KeffelhauS werben bem
SebürfniS entfpredfjenb erweitert. Sei Slnlafj biefer @r»

weiterungSbauten foß auch einem längft empfunbenen
SebürfniS abgeholfen unb baS Slreal ber grauenïliniî
mit einer ©infriebtgung oerfehen werten.

gür ©rweiterungSbauten in Rheinau wirb ein Krebit
oon 1,320,000 gr. oerlangt. 3" ben legten fahren
war ber Kanton 3ü"h genötigt, pr ©ntlafiunq ber
3rrenanftalt Surghöljli eine 2lnphl ©etfieSïcanïer in,
auswärtigen Qrrenanftalten unterpbringen. ®ie 3ahl
biefer Krànïen beträgt pr$eit 130. SJlit einer Sßtehr»

phl »an Slnftalten würben Setträge abgefhloffen, nach
welchen biefelben fid) oerpflichtet haben, währenb fünf
Sahren bie oon ben pftänbigen jürcherifcljen Sehörben
ihnen übergebenen ©etfieSfranfen p oetpflegen. ®aS
täglich«, 00m Kanton 3ürtdh p bephlenbe Koftgelb 6e=

trägt gr. 2.70 bis gr. 3.—, bie ©taatSauSgabe für
btefe Kranïen jährlich girïa 80,000 gr. Sun foil ißlal)
in SRhetnau gefchaffen werben unb jwar pnächft burch
ben Sau eines ^ßaoißonS für unruhige ©eifteSïranïe unb
eines tßaoiüonS für bösartige ©eifteSïranïe (mit Ser»
anlagung p ïrimlneûen fp anbiungen). ®er Sau für bie

Unruhigen foH Staunt enthalten für ungefähr 105 Kranfe,
nebft ben etforberlid)en Säumen für ungefähr 30 Söärter;
er ift oeranfchlagt p 588,000 gr. ®er Sau für bie
Kriminellen foH 325,000 gr. ïoften unb ißlah fRaffen
für 23 Patienten. ®er höh« $reiS ber Sauten ift be»

bingt burch bte befonbern Slnforberungen, welche bte

Qualtfiïation ber ißattenten an biefelben fteHt. ®ie
beiben Neubauten werben im fogen. 9ieu=9tf)etnau er»

richtet. Sis jetjt genügte bte in 2llt=9thetnau befiehenbe
Küche für bie ungefähr 1100 Qnfaffen oon 2llt» unb

9teu= Sheinau. ©röfjeren Slnforberungen aber ift fie
nicht mehr gemachten. Sßtit ber Sermehrung ber 3ahl
ber Patienten unb SBärter wirb bie ©rfießung einer
jwetten Kühe unabweisbares SebürfniS. ®te neue
Kühe foß nah 9ieu»9thelnau ïommen, ebenfo baS jwette
mit ihr in Serbinbung p brtngenbe SBafhhauS. SiS
jetjt mußten bei jeber SÜlahlgeit bie gelohten ©peifen
burh SBagen aus ber Kühe in 2llt=9theinau tn bte oer»
fhtebenen Kranïenhâufer nah 9teu=9thetnau gebraht
werben; baS war mit oerfhtebenen übelftänben oer»
bunben, bie niht oermieben werben lonnten. ©ie werben
mit bem Iteubau aufhören. ®er Koftenooranfhlag für
Kühe unb SBafhhauS mit ben etforberlihen mafhineüen
©iniihtungen beläuft ftd) auf 407,000 gr. Seibe 2In»

lagen werben fo ausgeführt werben, bafj fie auh für
eine tünftige ©rweiterung ber Kranïen» unb SerforgungS»
anftalt auSreihen. („Sanbbote.")

lieber bie ©oWnitsJauteii ber 6tabt 3iirWi

entnehmen wir ber „9t. 3' 8 ": 3m ®ejember 1910
hatte bie ©emeinbe bem Wohnungsbau im Stebtlt p=
geftimmt unb etnen Krebit oon 5,260,000 gr. bewilligt,
um auf btefem îtreal innerhalb minbeftenS fünf fahren
73 SBolphäufer mit 288 Sßohnungen p erfteßen. 3m
9luguft 1911 begannen bie !rbei ten für ben erften Sau»
blodf ; ©nbe ®ejember waren 23 Käufer im ßtohbau
ooüenbet, fobafj 1912 noh ber innere SluSbau oorp»
nehmen war. Ilm 25. ©eptember 1912 waren bie 2Boh»

nungen bepgSöereit ; bie Saujeit hatte genau 14 SOtonate

gebauert.
©hon ©nbe Sluguft 1912, beoor ber erfte SaublocJ

ganj ooüenbet war, würbe mit ben ©rbarbeiten für bie

geh« Käufer ber jweiten Sauperiobe begonnen ; *gegen
illethnghten waren biefe ©ebäube etngebecït; nun traten
bte ©ipfer unb ©lafer, ©hreiner, ^afner, Stapejierer in
ihre SRehte ein. tpünltlih würben bie ^anbmerïer mit
ihren Arbeiten fettig; bepgSbereite 9Bo|nungen ïonnte
ber ©tabtrat ben Witgliebern beS ©rofjen ©tabtrateS
geigen, bie er auf ben Sahmittag beS 6. September p
einer Sefihtigung ber Käufer ber jweiten Sauperiobe
eingelaben hatte.

©infah m ihrer 2lrhtteïtur ftnb bie Käufer im
Siebtli gehalten; bie gronten finb wenig gegliebert; ba§
Sitb wäre wohl ïalt unb oteßeiht ïaum anfprehenb,
wenn niht baS frifhe ©rün ber ïletnen ©artenanlagen,
ber großen Safenfptelplätje oor ben gelbgetünhten
Stauern ben Sorbergrunb beherrfhte. SBenn bie Käufer
aber bewohnt fein werben, wenn unter ben genfiern
©eranien blühen, ©hlingpflanjen fth an ben Soggten
emporsehen, bann wirb bie SBohnïolonie im Stieblü
fiher p ben freunblihften unb anjiehenbften Quartieren
ber ©tabt gejählt werben müffen.

£>eü unb geräumig ftnb bie SBohnungen. 3fi auh
in einzelnen ®reijimmerwohnungen ber Korribor etwas
eng, fo ftnb bie 3tmmer umfo gröfjer. 3« nah ber
Sage wehfein heüe Tapeten mit bunïeln SJtuftern, leb»

hafte, faft oerwirrenbe 3eihnungen mit ruhigen garben»
ïompofitionen. 3" jeber Wohnung gehört ein îletneS
Sabjimmer, ber nötige Keßer unb ein 9taum im ©ftrih ;

pr gemeinfamen Senfitpng fteht tn jebem f)aufe eine

grofe SBafhtühe mit einem ®rocfenraum pr Serfügung.
3n einjelnen Wohnungen würbe ber Korribor p einem
©pielraum für bie Kinber, pr SBohnbiele umgeftaltet.
9tiht überaß ift bie Söfung bie gleiche; ßtaumoerhält»
niffe unb ©runbrtjj bebtngten auh bie beïoratioe 2tuS»

geftaltung. ©0 ift bie ®iele niht in aßen äBohnungen
geräumig genug, um eine SBolpftube etfe^en p ïônnen,
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öffentlichen Bauten notwendig sein wird, hat der Re-
gierungsrat ein auf eine längere Zeitdauer gehendes
Bauprogramm dem Kantonsrat vorgelegt. Dieses Pro-
gramm hat im allgemeinen die Zustimmung des Kantons-
rates erfahren und enthält für die erste Bauperiode
Vorschläge für den Bau einer Zentralbibliothek in Zürich,
eine Erweiterung der Spitalanstalten in Winterthur,
Ausbau der Frauenklinik in Zürich und Errichtung
neuer Unterkunftsräume für die Versorgten in Rhetnau.

Für den Ausbau der Frauenklinik in Zürich werden
750,000 Fr. verlangt. Die ganzen Kosten belaufen sich

auf 1,190,000 Fr.; allein es besteht ein mit der Stadt
Zürich abgeschlossener und von den Stimmberechtigten
der Stadt bereits am 24. September 1911 genehmigter
Vertrag, wonach die Stadt an die Baukosten einen Bei-
trag von 440,000 Fr. leistet, so daß zu Lasten des
Kantons noch die erstgenannte Summe übrig bleibt. Die
Frequenz der kantonalen Frauenklinik in Zürich ist in
den zehn Jahren von 1903 bis 1912 von 1961 auf
2754 gestiegen, überdies hat die Stadt Zürich in der
letzten Zeit die unentgeltliche Geburtshilfe eingeführt, so

daß die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Lokalitäten
an ihrer äußersten Grenze angelangt ist. Es soll nun
in nördlicher Richtung neben das bestehende Frauenklinik-
gebäude und in direkter Verbindung ein Neubau errichtet
werden, ungefähr in der Größe des alten, von einfacher
Konstruktion und Architektur, aber nach der inneren
Ausstattung dem heutigen Stand des Krankenhausbaues
angepaßt und, weil die Frauenklinik zugleich als Hilfs-
anstatt der Universität zu dienen hat, mit einem Hörsaal
für die Studierenden. Da sodann die Erweiterung der
Frauenklinik eine bedeutende Steigerung des Betriebs
zur Folge haben wird, so werden die Küchenräume, das
Wasch- und Kesselhaus ebenfalls nicht mehr ausreichen.
Die Küche soll daher aus dem bisherigen Krankenhaus
entfernt und in einen besonderen Bau hinter der alten
Frauenklinik, der durch einen gedeckten Gang mit dem
Hauptgebäude verbunden ist, untergebracht werden. Das
bestehende Waschhaus und das Kesselhaus werden dem

Bedürfnis entsprechend erweitert. Bei Anlaß dieser Er-
Weiterungsbauten soll auch einem längst empfundenen
Bedürfnis abgeholfen und das Areal der Frauenklinik
mit einer Einfriedigung versehen werden.

Für Erweiterungsbauten in Rheinau wird ein Kredit
von 1,320,000 Fr. verlangt. In den letzten Jahren
war der Kanton Zürich genötigt, zur Entlastung der
Irrenanstalt Burghölzli eine Anzahl Geisteskranker in.
auswärtigen Irrenanstalten unterzubringen. Die Zahl
dieser Kranken beträgt zurzeit 130. Mit einer Mehr-
zahl von Anstalten wurden Verträge abgeschlossen, nach
welchen dieselben sich verpflichtet haben, während fünf
Jahren die von den zuständigen zürcherischen Behörden
ihnen übergebenen Geisteskranken zu verpflegen. Das
tägliche, vom Kanton Zürich zu bezahlende Kostgeld be-

trägt Fr. 2.70 bis Fr. 3.—, die Staatsausgabe für
diese Kranken jährlich zirka 80,000 Fr. Nun soll Platz
in Rheinau geschaffen werden und zwar zunächst durch
den Bau eines Pavillons für unruhige Geisteskranke und
eines Pavillons für bösartige Geisteskranke (mit Ver-
anlagung zu kriminellen Handlungen). Der Bau für die

Unruhigen soll Raum enthalten für ungefähr 105 Kranke,
nebst den erforderlichen Räumen für ungefähr 30 Wärter;
er ist veranschlagt zu 588,000 Fr. Der Bau für die
Kriminellen soll 325,000 Fr. kosten und Platz schaffen
für 23 Patienten. Der hohe Preis der Bauten ist be-

dingt durch die besondern Anforderungen, welche die

Qualifikation der Patienten an dieselben stellt. Die
beiden Neubauten werden im sogen. Neu-Rheinau er-
richtet. Bis jetzt genügte die in Alt-Rheinau bestehende
Küche für die ungefähr 1100 Insassen von Alt- und

Neu-Rheinau. Größeren Anforderungen aber ist sie

nicht mehr gewachsen. Mit der Vermehrung der Zahl
der Patienten und Wärter wird die Erstellung einer
zweiten Küche unabweisbares Bedürfnis. Die neue
Küche soll nach Neu-Rheinau kommen, ebenso das zweite
mit ihr in Verbindung zu bringende Waschhaus. Bis
jetzt mußten bei jeder Mahlzeit die gekochten Speisen
durch Wagen aus der Küche in Alt-Rheinau in die ver-
schtedenen Krankenhäuser nach Neu-Rheinau gebracht
werden; das war mit verschiedenen llbelständen ver-
bunden, die nicht vermieden werden konnten. Sie werden
mit dem Neubau aufhören. Der Kostenvoranschlag für
Küche und Waschhaus mit den erforderlichen maschinellen
Einrichtungen beläuft sich auf 407,000 Fr. Beide An-
lagen werden so ausgeführt werden, daß sie auch für
eine künftige Erweiterung der Kranken- und Versorgungs-
anstalt ausreichen. („Landbote.")

Wer die WMwbmen der SM Zürich

entnehmen wir der „N. Z. Z.": Im Dezember 1910
hatte die Gemeinde dem Wohnungsbau im Riedtli zu-
gestimmt und einen Kredit von 5,260,000 Fr. bewilligt,
um auf diesem Areal innerhalb mindestens fünf Jahren
73 Wohnhäuser mit 288 Wohnungen zu erstellen. Im
August 1911 begannen die Arbeiten für den ersten Bau-
block; Ende Dezember waren 23 Häuser im Rohbau
vollendet, sodaß 1912 noch der innere Ausbau vorzu-
nehmen war. Am 25. September 1912 waren die Woh-
nungen bezugsbereit; die Bauzeit hatte genau 14 Monate
gedauert.

Schon Ende August 1912, bevor der erste Baublock
ganz vollendet war, wurde mit den Erdarbeiten für die

zehn Häuser der zweiten Bauperiode begonnen; 5gegen
Weihnachten waren diese Gebäude eingedeckt; nun traten
die Gipser und Glaser, Schreiner, Hafner, Tapezierer in
ihre Rechte ein. Pünktlich wurden die Handwerker mit
ihren Arbeiten fertig; bezugsbereite Wohnungen konnte
der Stadtrat den Mitgliedern des Großen Stadtrates
zeigen, die er auf den Nachmittag des 6. September zu
einer Besichtigung der Häuser der zweiten Bauperiode
eingeladen hatte.

Einfach in ihrer Architektur sind die Häuser im
Riedtli gehalten; die Fronten sind wenig gegliedert; das
Bild wäre wohl kalt und vielleicht kaum ansprechend,
wenn nicht das frische Grün der kleinen Gartenanlagen,
der großen Rasenspielplätze vor den gelbgetünchten
Mauern den Vordergrund beherrschte. Wenn die Häuser
aber bewohnt sein werden, wenn unter den Fenstern
Geranien blühen, Schlingpflanzen sich an den Loggien
emporziehen, dann wird die Wohukolonie im Rtedtü
sicher zu den freundlichsten und anziehendsten Quartieren
der Stadt gezählt werden müssen.

Hell und geräumig sind die Wohnungen. Ist auch
in einzelnen Dreizimmerwohnungen der Korridor etwas
eng, so sind die Zimmer umso größer. Je nach der
Lage wechseln helle Tapeten mit dunkeln Mustern, leb-
hafte, fast verwirrende Zeichnungen mit ruhigen Farben-
kompositionen. Zu jeder Wohnung gehört ein kleines
Badzimmer, der nötige Keller und ein Raum im Estrich;
zur gemeinsamen Benützung steht in jedem Hause eine

große Waschküche mit einem Trockenraum zur Verfügung.
In einzelnen Wohnungen wurde der Korridor zu einem
Spielraum für die Kinder, zur Wohndiele umgestaltet.
Nicht überall ist die Lösung die gleiche; Raumverhält-
nisse und Grundriß bedingten auch die dekorative Aus-
gestaltung. So ist die Diele nicht in allen Wohnungen
geräumig genug, um eine Wohnstube ersetzen zu können,
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roährenb fie in anbetn Käufern äufjerft gelungen auSge«

fallen ift, namentlich mo bie Suren nicht in engem Staunt
pfammenftofjen, too be§ï)atb leicht Sifdhe unb Stühle
angeorbnet merben tönnen, mo eS auch genügenb
Sic|t unb ßuft nicht fehlt.

©troa 90 ÎSJtitgtieber beS ©tofjen ©tabtrateS beftdh»

tigten bie SBohnungen in bret ©ruppen unter ber gulp
rung non Bauoorftanb Sr. Slöti, ©efunbheitSoorftanb
®r. ©riSmann unb ©tabtbaumelfter gifjter. Sebfpft
mar baS Qntereffe ber Befucher, fahen bodj manche ben
SBohnungSbau als ein toftfpieligeS ©jperiment an, baS

leicht fehlfchlagen tonnte, metl auch tee prioate Bau»
tätigfett im felften Greife ftarf eingefegt hat. .gebe

©injelheit fanb Beachtung, über bie Smecfmäfjigfett oon
etnjelnen Neuerungen gab eS natürlich oerfdhtebene 2ln=

flehten. Sehrreich mar eS, bie SBohnungen in Begleitung
oon Strdhiteften unb Baumeiftern p burchmanbem, bie

oft ben SJteterftab anlegten, ftch über bie Sispofition
ber SRäume äußerten, bie ©rfahrungen befprachen, roelche
bie ©tabt nun tn ben beiben erften Bauperioben ge»

fammelt haben bürfte unb bie fie bei ben fpätern Bauten
mit Borteil oermerten tann. Begnügten fich bie übrigen
SDtitglieber mit ber Befidhtigung oon oteüeicht 10 2Boh=

nungen, fo fttegen bie Seute oom gadfj auch te bie SMer
hinunter unb oergafjen bie ©ftriche nicht, burdjmafsen
faft alle fRäurne. Sluf ihr Urteil burfte ber ©tabtbau«
metfter ftolj fein, benn rüdhaltloS mürbe anertannt, bafj
bie innere Ausstattung ber Käufer einfach, aber folib
unb gebiegen ift, bafs jeber ©djeinlujuS moberner ©pefu«
lationSbauten oermieben mürbe, ©ab eS bodf) in ©injeD
hetten tleine SluSfetpngen tn biefer unb jener £>tnficht,
bem allgemeinen oorpglidhen ©inbruete oermochten folc|e
SJlängel, bie nun einmal unoermeiblidj ftnb, leinen ©in»

trag p tun. Unb freunblich fieberte ber Bauoorftanb
ja Slbhitfe p, mo bie SRänner oom gache Berftöfje
gegeli einzelne baupolizeiliche Borfdfjriften p entbeefen

glaubten, mie fie ber ©tabt nicht meniger als bem pri»
oaten Unternehmer unterlaufen follen.

®ie Überbauung beS fRiebtliarealS hatte für bie Be=

oölterungstretfe forgen follen, beren SBohnbebürfniffe
oon ber prioaten Bautätigfeit in unplänglidjer SBetfe
befriebigt mirb. 3met drittel ber SBohnungen roaren
als billige 3lrbeiterroohnungen oorgefeljen; man hoffte
in ber tleinen ©artenftabt gamilien oerfchiebener Be«

oölterungSfchidhten oom Slrbeiter- bis pm Sftittelfianb
anpftebeln. ®ie ftäbtifchen SBohnungsbauten finb fetne
Suçusbauten; bennoch merben fte als Slrbeiterroohnungen
taum in grage tommen. ®a baS Unternehmen ftch felbft
erhalten mujj, finb bte SDtietjinfen relatio hoch» nicht
mefentlich niebriger als in fßrioatbauten. Bor allem bie

©artenanlagen unb bie frönen Spielpläne oerteuern bie
bieten, ©o finb im Süebtli AiittelftanbSroohnungen
entftanben, bei benen ihrer Sage unb ihrer SluSftattung
megen aber nicht p befürchten ift, bafj fie leerftehen
merben. ©ine ®reijimmermohnung (mit Stäche, Bab»
jimmer ufro.) toftet burdhfchnittlicl) 920 gr., eine Bier»
pnmermohnung 1100 gr. Bon ben 33 SBohnungen,
bie in ber jroeiten Bauperiobe erfteHt mürben, finb auf
ben 1. Oftober bereits 31 oermtetet.

2ln ben Dtunbgang f'chlofj ftch ®in Slbenbfdhoppen in
ber „Sinbe", ben ber ©tabtrat bem ©rofjen ©tabtrat
offerierte. SRänniglich befprach ben tommunalen 2Bot)»
nungSbau im allgemeinen, bie ©rfahrungen im befonberen,
bie man bei ben fRtebtltbäufem maäjen tonnte. gm
Planten beS ©tabtrateS begrüßte ©efunbhettsoorftanb
®r. ©riSmann bte Safelrunbe ; für ben ©rofjen ©tabt»
rat banfte Dberricfjter SBrifj ber ©jefutioe für bte in»

ftruttioe gührung; er gab bem SBunfche Slusbrucf, bafj
bie Bürgergemeinbe ben Kaufpreis, ben ihr bte ©tn»

mohnergemetnbe für ba§ Sîiebtliareal bephlt hatte, auch

für ein SBohlfahrtëunternehmen oerroenben roerbe.

gn nächfter Seit mirb bie ftabträtlicäje Borlage über
bie Ausführung ber Käufer ber brüten Bauperiobe im
SHtebtli ben ©rofjen ©tabtrat befct)äftigen; bie Bejt^ti»
gung hat baS lebhafte gntereffe aller SRitglieber für
biefeS ftäbtifdhe Unternehmen ftcf)tltch geträftigt; oor
allem bie Slrchitetten merben in ben Berhanblungen mit
neuen prattifcljen Borfchlägen bann rnohl nidht prüct»
halten.

(©mgefanbt.)

©inen michtigen ©ntfeheib hat türjlict) ber BunbeSrat
getroffen tn ©acfjen ber grunbbudhamtlichen Sicherung
beS BauhanbroerterS. 9ta^ biefem Bef^lup tann felbft
ein prooiforifcljer ©tntrag nur gefdjehen mit fdhriftit^er
©InroiKigung beS ©runbeigentümerS ober auf Befehl beS

Richters.
@§ ift fraglich, ob btefe ©infehränfung beS ©intrageS

bem ©runbgebanten beS ©efe^eS, ben Bauhanbroerter p
frühen, entfpricht; ba§ ©egenteil fchetnt mahrfchetnlicher.

Um einen prooiforifdhen.©tntrag mirb eS fich te ben
meiften gäEen nur tjanbeln tönnen, menn ber Bauhanb»
roerter nach BertragSabfdhlufe pr ©tnfidjt tommt, baß
fetne gorberung au§ irgenb einem ©runbe gefährbet mirb.
Sie Urfadjen tönnen ja oerfdjiebenartiger Statur fein;
gro^e ©ngagementS beS ©runbetgentümerS, ftarte Ber«
lüfte beSfelben, fernere ^ranthett, Sob u. f. f., benn bte

©rfahrung lehrt, bafj folche Bortommniffe geeignet finb,
fchneE eine Berfdhiebung in ben Berhältniffen eines Bau«
Unternehmers herbeipführen. gn folgen gäEen mirb
eS aber bem Bauhanbmerfer taum möglich fete, oom
©runbeigentümer ober ©ctplbner eine Unterfd^rift p
einem prooiforifchen ©intrag beipbringen, oiel meniger
mirb noch tee rechtjettige ©rmirtung eines richterlichen
Befehls möglich fete-

©S ift oorgefehen, bafj ein ©intrag in baS ©runb»
budh nur längftenS brei SDlonate nach erfolgter Steferung
möglich ift. Ob aber bei ber überaE hetrf^enben lang«
famen ©eridjtSprajtS bieS innert nützlicher grift möglich
ift, baS ift fehr fraglidh- SSßarum fönnte eS bem Stifter
nidht ebenfogut nach etner prooiforifchen Bormetfung
anheimgefteEt merben, biefelbe p frühen ober nidht?
Stuf aEe gäEe mürbe both bie Berantmortung für einen
prooiforifchen ©tntrag bei bemjenigen liegen, ber ihn oer«
langt hat. SlEenfaES tann ja auch ein ©runbbudhamt
burch ©infidht in bie Bücher, Berträge :c., ober burdh
©jpettifen ftch barüber oergeroiffetn, ob bie Einträge für
einen foldhen ©Intrag richtig ftnb? Ober roortn befteht
benn eigentlich ber Untersteh jroifdhen einem beftnitioen
unb prooiforifchen ©tntrag?

Safj beifpielSroetfe ein Bauherr ober Baufpefulant,
ber für feine Bauten auf frembe ^ülfe angeroiefen ift,
p einem ©tntrag inS ©runbbudhamt feine Quftimmung
nidht geben miE ober tann, hat noch tiefere Urfadfjen.
SJleiftenS ift er feinem ©elbgeber fdhon orpflidhtet.

©rhält j. B. etn Bauunternehmer für ein p erftel»
lenbeS ©ebäube im ©chätpngSbetrag oon gr. 70,000
einen Rrebit oon gr. 50,000, bann läfjt fidh ber ©elb«
geber biefen Sfrebit im ©runbbudh mit gr. 100,000 ober
mehr oormetfen. SieS geflieht natürlich mit ©inoer«
ftänbniS beS Bauunternehmers, fonft betommt er über«

haupt fein ©elb. Samit ftnb aber mieber bte gnter»
effen beS ©elbgeberS in erfter Sinte gefdhü^t.

©rfolgt eine ©ebäubefchätpng, bann erhält je nach
ber |>öhe ber ©chä^ung baS ©elb nidht etroa ber ^anb«
merfer, roohl aber ber Bauunternehmer, für ben bann
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während sie in andern Häusern äußerst gelungen ausge-
fallen ist, namentlich wo die Türen nicht in engem Raum
zusammenstoßen, wo deshalb leicht Tische und Stühle
angeordnet werden können, wo es auch an genügend
Licht und Luft nicht fehlt.

Etwa 9V Mitglieder des Großen Stadtrates befich-

tigten die Wohnungen in drei Gruppen unter der Füh-
rung von Bauvorstand Dr. Klöti, Gesundheitsvorstand
Dr. Erismann und Stadtbaumeister Fißler. Lebhaft
war das Interesse der Besucher, sahen doch manche den
Wohnungsbau als ein kostspieliges Experiment an, das
leicht fehlschlagen könnte, weil auch die private Bau-
tätigkeit im sechsten Kreise stark eingesetzt hat. Jede
Einzelheit fand Beachtung, über die Zweckmäßigkeit von
einzelnen Neuerungen gab es natürlich verschiedene An-
sichten. Lehrreich war es, die Wohnungen in Begleitung
von Architekten und Baumeistern zu durchwandern, die

oft den Meterstab anlegten, sich über die Disposition
der Räume äußerten, die Erfahrungen besprachen, welche
die Stadt nun in den beiden ersten Bauperioden ge-
sammelt haben dürfte und die sie bei den spätern Bauten
mit Vorteil verwerten kann. Begnügten sich die übrigen
Mitglieder mit der Besichtigung von vielleicht 10 Woh-
nungen, so stiegen die Leute vom Fach auch in die Keller
hinunter und vergaßen die Estriche nicht, durchmaßen
fast alle Räume. Auf ihr Urteil durfte der Stadtbau-
meister stolz sein, denn rückhaltlos wurde anerkannt, daß
die innere Ausstattung der Häuser einfach, aber solid
und gediegen ist, daß jeder Scheinluxus moderner Speku-
lationsbauten vermieden wurde. Gab es doch in Einzel-
heiten kleine Aussetzungen in dieser und jener Hinsicht,
dem allgemeinen vorzüglichen Eindrucke vermochten solche

Mängel, die nun einmal unvermeidlich sind, keinen Ein-
trag zu tun. Und freundlich sicherte der Bauvorstand
ja Abhilfe zu, wo die Männer vom Fache Verstöße
gegen einzelne baupolizeiliche Vorschriften zu entdecken

glaubten, wie sie der Stadt nicht weniger als dem pri-
vaten Unternehmer unterlaufen sollen.

Die llberbauung des Riedtliareals hätte für die Be-
völkerungskreise sorgen sollen, deren Wohnbedürfnisse
von der privaten Bautätigkeit in unzulänglicher Weise
befriedigt wird. Zwei Drittel der Wohnungen waren
als billige Arbeiterwohnungen vorgesehen; man hoffte
in der kleinen Gartenstadt Familien verschiedener Be-
völkerungsschichten vom Arbeiter- bis zum Mittelstand
anzusiedeln. Die städtischen Wohnungsbauten sind keine

Luxusbauten; dennoch werden sie als Arbeiterwohnungen
kaum in Frage kommen. Da das Unternehmen sich selbst

erhalten muß, sind die Mietzinsen relativ hoch, nicht
wesentlich niedriger als in Privatbauten. Vor allem die

Gartenanlagen und die schönen Spielplätze verteuern die
Mieten. So sind im Riedtli Mittelstandswohnungen
entstanden, bei denen ihrer Lage und ihrer Ausstattung
wegen aber nicht zu befürchten ist, daß sie leerstehen
werden. Eine Dreizimmerwohnung (mit Küche, Bad-
zimmer usw.) kostet durchschnittlich 920 Fr., eine Vier-
zimmerwohnung 1100 Fr. Von den 33 Wohnungen,
die in der zweiten Bauperiode erstellt wurden, sind auf
den 1. Oktober bereits 31 vermietet.

An den Rundgang schloß sich ein Abendschoppen in
der „Linde", den der Stadtrat dem Großen Stadtrat
offerierte. Männiglich besprach den kommunalen Woh-
nungsbau im allgemeinen, die Erfahrungen im besonderen,
die man bei den Riedtlihäusern machen konnte. Im
Namen des Stadtrates begrüßte Gesundheitsvorstand
Dr. Erismann die Tafelrunde; für den Großen Stadt-
rat dankte Oberrichter Wr>ß der Exekutive für die in-
struktive Führung; er gab dem Wunsche Ausdruck, daß
die Bürgergemeinde den Kaufpreis, den ihr die Ein-

wohnergemeinde für das Riedtliareal bezahlt hatte, auch

für ein Wohlfahrtsunternehmen verwenden werde.

In nächster Zeit wird die ftadträtliche Vorlage über
die Ausführung der Häuser der dritten Bauperiode im
Riedtli den Großen Stadtrat beschäftigen; die Besichti-
gung hat das lebhafte Interesse aller Mitglieder für
dieses städtische Unternehmen sichtlich gekräftigt; vor
allem die Architekten werden in den Verhandlungen mit
neuen praktischen Vorschlägen dann wohl nicht zurück-
halten.

Bauhandwerkerpfandrecht.
(Eingesandt.)

Einen wichtigen Entscheid hat kürzlich der Bundesrat
getroffen in Sachen der grundbuchamtlichen Sicherung
des Bauhandwerkers. Nach diesem Beschluß kann selbst
ein provisorischer Eintrag nur geschehen mit schriftlicher
Einwilligung des Grundeigentümers oder auf Befehl des

Richters.
Es ist fraglich, ob diese Einschränkung des Eintrages

dem Grundgedanken des Gesetzes, den Bauhandwerker zu
schützen, entspricht; das Gegenteil scheint wahrscheinlicher.

Um einen provisorischen Eintrag wird es sich in den
meisten Fällen nur handeln können, wenn der Bauhand-
werker nach Vertragsabschluß zur Einsicht kommt, daß
seine Forderung aus irgend einem Grunde gefährdet wird.
Die Ursachen können ja verschiedenartiger Natur sein;
große Engagements des Grundeigentümers, starke Ver-
lüfte desselben, schwere Krankheit. Tod u. s. f., denn die

Erfahrung lehrt, daß solche Vorkommnisse geeignet sind,
schnell eine Verschiebung in den Verhältnissen eines Bau-
Unternehmers herbeizuführen. In solchen Fällen wird
es aber dem Bauhandwerker kaum möglich sein, vom
Grundeigentümer oder Schuldner eine Unterschrift zu
einem provisorischen Eintrag beizubringen, viel weniger
wird noch die rechtzeitige Erwirkung eines richterlichen
Befehls möglich sein.

Es ist vorgesehen, daß ein Eintrag in das Grund-
buch nur längstens drei Monate nach erfolgter Lieferung
möglich ist. Ob aber bei der überall herrschenden lang-
samen Gerichtspraxis dies innert nützlicher Frist möglich
ist, das ist sehr fraglich. Warum könnte es dem Richter
nicht ebensogut nach einer provisorischen Vormerkung
anheimgestellt werden, dieselbe zu schützen oder nicht?
Auf alle Fälle würde doch die Verantwortung für einen
provisorischen Eintrag bei demjenigen liegen, der ihn ver-
langt hat. Allenfalls kann ja auch ein Grundbuchamt
durch Einsicht in die Bücher, Verträge:c., oder durch
Expertisen sich darüber vergewissern, ob die Anträge für
einen solchen Eintrag richtig sind? Oder worin besteht
denn eigentlich der Unterschied zwischen einem definitiven
und provisorischen Eintrag?

Daß beispielsweise ein Bauherr oder Bauspekulant,
der für seine Bauten auf fremde Hülfe angewiesen ist,
zu einem Eintrag ins Grundbuchamt seine Zustimmung
nicht geben will oder kann, hat noch tiefere Ursachen.
Meistens ist er seinem Geldgeber schon vrpflichtet.

Erhält z. B. ein Bauunternehmer für ein zu erstel-
lendes Gebäude im Schätzungsbetrag von Fr. 70,000
einen Kredit von Fr. 50,000, dann läßt sich der Geld-
geber diesen Kredit im Grundbuch mit Fr. 100,000 oder
mehr vormerken. Dies geschieht natürlich mit Einver-
ftändnis des Bauunternehmers, sonst bekommt er über-
Haupt kein Geld. Damit sind aber wieder die Inter-
essen des Geldgebers in erster Linie geschützt.

Erfolgt eine Gebäudeschätzung, dann erhält je nach
der Höhe der Schätzung das Geld nicht etwa der Hand-
werker, wohl aber der Bauunternehmer, für den dann
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